
Verletzung der Grundrechte DOKUMENT 13

A. Verhinderung freier Wahlen

Die Grundrechte sind subjektive öffentliche Rechte des 
Staatsbürgers und verpflichten die Staatsgewalt, den 
Freiheitsbereich des einzelnen zu achten. Soweit be
stimmte Grundrechte ihrem Wesen nach nicht überhaupt 
jeder Einschränkung entzogen sind, bestehen Eingriffs
möglichkeiten nur auf Grund eines allgemein geltenden 
Gesetzes, wobei jedoch der Kern dieser Rechte nicht an
getastet werden darf. Innerhalb der Grenzen, die sich 
aus der Gewährleistung der Grundrechte für alle Staats
bürger, aus dem Sittengesetz und der Aufrechterhaltung 
der verfassungsmäßigen Ordnung ergeben, hat der einzelne 
also den Rechtsanspruch, vor solchen Eingriffen geschützt 
zu werden, die den Inhalt eines Grundrechtes verletzen. 
Es widerspricht aber dem Wesen der Grundrechte und 
hebt sie von vornherein auf, wenn dem Staatsbürger 
—  unter Mißachtung seines Willens —  nur die Möglich
keit zugestanden wird, die ihm in der Verfassung zu
gesicherten Rechte im Interesse der den Staat beherr
schenden Partei auszuüben.

Einheitsliste zur Kontrolle von Wahlvorschlägen 
und Ausschaltung der Opposition

Die Verfassung der Sow jetzone bestim m t in ihrem  
A rt. 51, Abs. 1, daß die Abgeordneten der V olkskam m er  
in allgemeiner, gleicher, unm ittelbarer und geheimer 
W ahl nach den Grundsätzen des Verhältnisw ahlrechts 
zu  wählen sind. N ach A rt. 1^0 soll sich auch das W ahlrecht 
und W ahlverfahren fü r  die örtlichen V olksvertretungen  
nach diesen Grundsätzen richten. D am it is t deutlich ge
sagt, daß nach der geltendenV erfassung den B ürgern der 
Sow jetzone in  einer L istenw ahl die M öglichkeit gegeben  
sein m uß, die Abgeordneten fü r  alle Volksvertretungen  
auszuwählen. W enn diese unm ißverständlichen B estim 
m ungen verle tzt werden und der W ähler keine Möglich
ke it hat, eine echte Ausw ahl zu  treffen, kann von einer 
W ahl n icht gesprochen werden.
Bei den „W ahlen“ am  ZS. Juni 1957 in der Soivjetzone 
und in  Ost-Berlin zu  den örtlichen V olksvertretungen  
w ar es den W ählern nicht möglich, ihren W illen durch 
eine Ausw ahl geltend zu  machen. N ich t einmal die 
M öglichkeit wurde zugestanden, den au f gestellten E in
heitslisten zuzustim m en oder diese abzulehnen. In  den 
W ahlgesetzen fü r  die Sowjetzone vom  S. April 1957 
(GBl. I, Seite ZZ1) und fü r  Ost-Berlin vom  11. A pril 1957 
(V O B l.I, Seite ZS3) war  —  im  Gegensatz zu  allen 
früheren W ahlgesetzen  —  sogar erstm alig darauf ver
zich te t worden, die verfassungsm äßig  vorgeschriebenen  
Grundsätze des Verhältnisw ahlrechts überhaupt zu er
wähnen. Schon daraus ergab sich, daß nicht beabsich
tig t wurde, eine echte W ahl zuzulassen. Dagegen ist irn 
Paragraphen 1, Abs. 1, des W ahlgesetzes verankert 
worden, daß sich die einzelnen Volksvertretungen in 
ihrer A rbeit „auf die Nationale Front des dem okrati
schen Deutschlands zu  s tü tzen  haben". A uch diese B e
stim m ung steh t im  W iderspruch zur V erfassung, die 
ausdrücklich vorschreibt, daß die Abgeordneten Ver
tre ter des ganzen Volkes seien, die nur ihrem  Gewissen 
unterw orfen und an A u fträge n icht gebunden sind.

V erfassung der DDR 
vom 7. Oktober 1949 

(GBl. S 4)

A rtikel 51
Die V olkskam m er besteht aus den Abgeordneten des 
deutschen Volkes. Die Abgeordneten werden in allge
meiner, gleicher, unm ittelbarer und geheim er W ahl nach 
den G rundsätzen des V erhältnisw ahlrechts auf die 
D auer von vier Jah ren  gewählt.
Die Abgeordneten sind V ertre te r des ganzen Volkes. 
Sie sind nur ihrem  Gewissen unterw orfen und an A uf
träg e  n icht gebunden.

A rtikel 140
Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben V ertre
tungen, die nach dem okratischen G rundsätzen gebildet 
werden. Zu ih rer U n terstü tzung  werden Ausschüsse ge
bildet, in  denen V ertre te r der dem okratischen P arte ien  
und Organisationen verantw ortlich m itarbeiten. 
W ahlrecht und W ahlverfahren rich ten  sich nach den 
fü r  die W ahl zur V olkskam m er und zu den Landtagen 
geltenden Bestim m ungen. Jedoch kann  durch Landes
gesetz die W ahlberechtigung von der D auer des A ufent
halts  in der Gemeinde bis zu einem halben Ja h r  ab
hängig gem acht werden.

DOKUMENT 14

Gesetz
über die W ahlen zu den örtlichen V olksvertretungen 

in der Deutschen D em okratischen Republik
Vom 3. A pril 1957 

(GBl. I  N r. 27/1957, Seite 221)

§1
W ahlgrundsätze

1. In  der D eutschen D em okratischen Republik w ird der 
Wille des Volkes durch die in allgemeiner, gleicher, un
m ittelbarer und geheim er W ahl gew ählten Volksver
tre tungen  und deren O rgane verw irklicht. Durch die 
W ahl zu den örtlichen V olksvertretungen entsendet die 
Bevölkerung in der D eutschen D em okratischen Repu
blik ihre besten V ertre te r als Abgeordnete in die Be
zirkstage, K reistage, S tadtverordnetenversam m lungen, 
Stadtbezirksversam m lungen, G em eindevertretungen. 
Die V olksvertretungen sind in ihrem  Zuständigkeits
bereich die obersten O rgane der S taatsm acht und leiten 
— gem äß dem „Gesetz über die örtlichen Organe der 
S taa tsm ach t“ vom 17. Jan u ar 1957 — den gesam ten 
politischen, w irtschaftlichen und kulturellen A ufbau des 
Sozialismus in  ihrem  Zuständigkeitsbereich. Sie stützen 
sich in ih rer A rbeit auf die N ationale F ron t des demo
kratischen Deutschlands, in der die dem okratischen P a r 
teien und M assenorganisationen sowie alle dem okra
tischen K räfte  Zusammenarbeiten.
2. Die Abgeordneten fü r  die Bezirkstage, K reistage, 
Stadtverordnetenversam m lungen, S tadtbezirksversam m 
lungen und G em eindevertretungen werden auf die D auer 
von vier Jah ren  gewählt.
3. Die F estsetzung  des W ahlterm ins erfolgt durch den 
M inisterrat.
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